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Kreis GHlatt
für de» Unterlahrrkreis.

« « Mch. » Blau !>>r °>. Beka>.ut« achu«ge» ».» « »» »' «
" 60. Jahrgang.Nr. 83 Diez, Dienstag , den 17. August 1926.

MmMchM tii
T , Nr .. 391- • Diez,  den 13. August 1800.

?(tt die Ortspolizeibehörden der besetzten Ge¬
meinde « des Kreises.

Tic Hohe Kommission hat in ihrer 42. Sitzung neue Be
ftimmungen über Jagd -Waffen und Munition ec'chssen. dre
u. a.. folgendes enthalten ?. . .. h.

Nachstehende allgemeine Einweisungen , ,ur du die Au» -
iührünqssbestinrnMlgen angewandt werden können, die l,
örtlichen Umstände erheischen, werden den verschiedenen rele¬
gierten der hohen Kommission zur Kenntnisnahme nntgeteijr.
1.  Jagdwaffengattungen , für die in, Prinzip Genehmigungen

erteilt oder verweigert werden.
A, Erlaubte Waffen : .. . . .

a . Tie Jagdgewehre für Schrot (Flinten ) mit 1. und a

b^ Tie Ĵagdgewehre mit gezogenem Lauf für Kugeln (Büch

c. Tie Jagdgewehr ^ ür ' Schrot und KugeVn (Büchfensiinten)

d. Di / Jagdgewehre ^ -mit gezogenem Lauf — Repetiecbüchfen
— unter der Bedingung , daß ihre llahl . überwacht wird
und 10 Prozent des Jagdwaffenbestandes nicht übersteig. .

a J ^gdĝ imlM ^ deren ^ fftMve Tragweite 300 Bieter übersteigt;l Jagdgewehre!die gleiches Kaliber wie Militärgewehre habe».
2. Prinzip soll nur ein Waffenschein pro Periori ;ur i äch-

ftmö zwei Gewehre ausgestellt werden . Tie Nummern
müssen auf dem Schein vermerkt sei».

z Alle Jagd-Waffen und Munition, die dem Bescher gemäß
obig'Slr Artikel nicht genehmigt sind, werden durch die deut-
scheu Behörden , die die Verantwortung für d,e Aufbewah,.
imnq tragen , unter Aufsicht des Kreisd Agierten der Hohen
Kommission in einem Depot untcrgebracht . ^

4. Tie Kreisdebcgierten können den Wasfenbefftzern, die dir-
selben bei den deutschen Behörden hinterlegt haben , sonder-
ersaubnisscheine erteilen, , vermittelst derer sie für eine ge¬
wisse Zeit die Waffen entnehmen können , um ne be: bepunm-
ten Jagden zu verwenden ."

ES werden daher alle noch in Umliui* befindlichen Jagd-
Waffenscheine für ungültig erklärt.

Die Polizeibehörden wollen diese Neuerung ortsüblich 1*»
kanntmachen und Interessenten aufsordern , Anträge zur Füh¬
rung der erlaubten Waffen bis 24. 8.. d Js . h^ rher einzig
znreichen . Diese Anträge müssen enthatzen : Genaue Be^
Mreibung Mer Waffen „FabriLmarke , Nummer ) Kaliber
Iah ! der Läufe, , (ob gezogen oder glatt ) usw Ferner ffir
welche Waffen die Erlaubnis erteilt werden soll.

Tie bis jetzt güljtigen Jagdwaffenscheine sind bis zum glei¬
chen Tage hierher einzusenden.

Der Landrat I . 31. : Scheuern.

J .̂Nr .. II . 9620. Diez,  den 14. August 1920
Betrifft : Saatgutverkehr mit Getreide.

Nack der Verordnuua über den Saatgntverkehr mit Ge¬
treide vom 10. JE 1920, — Reichsgesetzbl. S . 1442 - und
dklr hierzu erlassenen Ausführungsbestimmungen des Prenß.
Landesaetreideamts darf Saatgut von Brotgetreide Noggen,
Weizen , Spelz , (Tinkel . Fesen) Einer , Einkorn — Gerste und

Hafer nur gegen Saatkarte abgegeben bezw. bezogen werden.
Die Saatkarten sind schriftlich  bei der Ortspolizeibechrdv
— Bürgermeister der Anssaatgemeinde auf einem besonderen
Formular zu beantragen , die ihrerseits die Anträge nach er.-
erfolgter Prüfung und Bescheinigung sofort hierher iveiierzu -.
geben hat . Die Saatkarten werden teikweiss hier nild teil¬
weise bei dem Herrn Regierungspräsidenten in Wiesbaden
ausgestellt . Bon der Einrichtung der Sa mme' >aatkarte n. die
gleich wie im vergangeiien Jahre , wieder beibehrltm worden
sind, ist zur Vermeidung von Schreibwerk usw. durch die Ge,-
Minden , Vereine , usw. möglichst Gebrauch machen.. Die
Ausstellung einer Sammelsaatkarte tst^aber nur zulässig, wenn
es sich um Lieferungen derselben Sorte Saatgut handelt.
Vordrucke für die Anträge msind in der Druckerei Somme,
in Diez und Bad Ems vorrätig . Für jede Fruchtart ist ein be¬
sonderer Antrag erforderlich . Welche Mengen Saatgut au ? das
Hektar Anbaufläche verwendet werden dürfen , ist ini 8 8b
der Reichsgetreideordnung zu ersehen, 6ur schnellen Erledigung
der Anträge ist eine deutliche Schrift der Antragsteller und
eine richtige Ausfüllung des Formulars unerläßlich . Die
Anbaufläche Ist nach Hektar bezw Aar die zulässige und hiernach
zu beantragende Saatgutmenge in Kilo anzugeben . Willkürliche
Angaben haben nur die Rückgabe des Antrages zur Folge.
Landwirte die nachj 8 7 der Reichsgelreidevrdnung iür die Ernte
1920 vom 21. Mai 1920 f e 1b st g e b a u t e s Getr -ide zu Saat¬
zwecken innerhalb des Kreises oder des Regierungsbezirkes
auf Grund von Saatkarten abgeben woAen . haben dazu die
diesseitige bezw. die Genehmigung des Herrn Regierung « .
Präsidenten einzuhvlen . Ohne diese Genehmigung dürfen Land¬
wirte Saatgetreide nicht abgeben . Tie zugekassenen Landwirte
sind zur Führung besonders vorgeschriebener Bücher verpflichtet.
Tie hierüber erlassenen Bestimmungen können sowohl von den
Landwirten , als nach von deu Händlern , die zum Scmtgu ?»
Handel zugelassen werden wollen , jederzeit hier eingesehen
werden.

Alle bisher ausgestellten Julassungskcheinc haben mit Erlag
der neuen Verordnung Ihre Gültigkeit verloren.

Indem ich noch hervorhebe, , daß auch der Hafer wieder in
den Saatgutverkehr mit einbezogen worden ist, ersuche ich die
Herren Bürgermeister , den Landwirten und den in Betracht kom¬
menden Händlern von den erlassenen Vorschriften Kenntnis zu
geben und dafür zu sorgen, daß die Anträge ans Ansstehlnng
von Saatkarten bald vorgelegt werden. Tie Prüfung der Auf¬
träge ihrerseits hat genau und gewisseinhaft zu erfolgen , da¬
vor sie hierher ringereicht werden.
Ter Vorsitzende des Kreisausschusses . I . B . : Scheuern.

Ji -Nr .. II . 9601. Diez,  den 13 .August 1920
Betrifft : Ausdrusch und Ablieferung von Brotgetreide.

Trotz Mer Verhandlungen , und Aufforderungen gehen die
Getreid eabljiefe ruhigen  lehr langsam vor sich, sodatz
die Brotversorgung des Kreises ernstlich gefährdet wird.

Ich verweise die Herren Bürgermeister ans die Bestimmnn-
gen der KZ<37— 42 der Reichsgetreideordnung für die Ernte 1920
vom 21. Mai 1920 — Reichsgesetzbl.. S . 1021 — und auf die
Verordnung des Kreisausschusses betreffend den Ausdrusch des
Getreides vom 21. Juni 1920, Amtliches Kreisblatt Nr .. 67 und
ersuche mit allen Mitteln dafür zu sorgen, daß mit dem Aus¬
drusch des Getreides sofort begonnen wird , und daß die Land«
Wirte ihren Verpflichtungen zur Ablieferung des Getreides , so¬
weit sie es stsicht entsprechend demhH8 der Reichsgetreideordnung
zurückbehallen dürfen , in die Kreismühlen bezw. an mffersn
Kommistionär , Firma Martin Fuchs in Dtezz Nachkommen, « a-
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Yuct’yc crtoX̂ en.
Weiter ersuche ich die Herren Bürgerineist er, gegen d?.S

unzulässige Mbgeben von Getreide ohne oder gegen Entgelt
seitens der Landwirte mit alileu Mitteln cinznschrenen , da
hierdurch die ganze Brotversorgung in Frage gesteht werde::
kann. n .
Der Vorsitzende des Kreisausschusses I . V. : S cheuer n.

J .-Nr .. II . 9599. Diez,  den 13. August 1920
Betrisft Brotkarlenausgabe.

Tie Stufenden Brotkarten verlieren erst am 3. September
d. Js .. ihre Gültigkeit . Ta das alte WirttchaMahr jedoch am
15. August d.. Iss '. abl .äuit . mMen von allen densenigen
Landwirten und ihren Angehörigen die im alten Wirtschafts '
jabre zu den Vrrforgnngsberechtigton gehörten, , im neuen
Mrtschatssjahr aber zu den ,-SeGswersorgern » übergetreteu
sind, die Brotkarten abgenommen werden . Von diesen Selbst¬
versorgern müssen demnach die Brotkartenabschnitte 2, 3 und
4 zur Ablieferung kommen. ' < '

Tie Herren Bürgermeister werden ersucht, dieserhalb das
Weitere sofort zu veranlassen und mir die abgenommenen Brat,
karten mit einer namentlichen Liste der betreffenden Personen
einzureichen.

Ter Vorsitzende des Kreisausschusses I . B . Scheuern.

Bekanntmachung.
Nach den am 22. Juni 1896 — M .. 11025 — (Ministeriali

bhatt für die innere Verwaltung Seite 123s ergangenen Vor.
schrifteir über die Abgabe starkwirkender Arzneimittel usw.
in den Aphotheken dürfen Santonin Und santoninhaMge
Arzneien in den Apotheken nur auf ärztliche Anweisung abge-
getzen werden ; dabei ist jedoch eine Ausnahme hinsichthich der
6eltcben zugelassen, die nicht mehr als 0,05 Gramnl Santonin
enthalten . Ich bestimme, daß diese Ausnahme niit Wirkung
vom 1. Juli b.. Js . ab wegsällt und daß alsdann alle Santo --
ninzeltchen nur noch auf ' ärztliche Anweisung in den Apo--,
theken abgegeben werden dürfen.

Bwividerhandliungen find Mach § 86? Kffer 5 des
Retchsstrafgesetzb uches strafbar.

Berlin,  18 . Juni 1920..
Der Minister für Votkswohlfahrt.

I T i e z , den 11. August 1920
An die Magistrate in Diez. Nassau, « av Ems uni
die Herren Biirgermeister derjenigen Gemeinden,
in denen sich Bieh - oder Sck»»aü,rviehverstcherungs-

veretue befinde« .
Eine Ausfertigung der Jahresabschlüsse der Bjehl- und

Schlachtviehversicherungsvereine geht Ihnen mit nächster Post
ohne besonderes Anschreiben mit dem Ersuchen zu, dieselbe an die
Vereinsvorstände zurückzugeben.

Ter Landrat I . V. : Scheuern l.

vom 28 . 6 . 89 (R .-G .-B1 . Seite 519s mit Ermachtrynn^
des Herrn Regierungspräsidenten in Wiesbaden folgendes
bestimmt:

§ 1. Tie Gemeinden Schönborn und Weinähr werden
hiermit ahb Sperrbezirke erklärt und gelten die in den §§ 2
bis 6 meiner viehseuchenpolizeilichen Anordnung vom 29. Mai
d. Js .. I. 3862,, KreisMtt Nr . 56, erlassenen Bestimmungen.

Diez,  den 10. August 1920..
§ 3. Tiefe Anordnung tritt mit dem Tage threr Ver¬

öffentlichung im Amtl. Kreisblatt in Kraft.
Diez,  den 7. August 1920.

Der Landrat I . V. : Scheuern.

J >Nr .. II . 9646. Diez,  den 12. August 1920
An die Magistrate i« Diez, Nassau. Bad EmS und

die Herren Bürgermeister der Landgemeinden
Betr . Die Beschulung blinder und taubstummer Kinder ..

Tie mit Verfügung vom 5. November 1912, J . -Nr . II
10075 (Kreisbhatt Nr . 260) geforderte Nachweisung ver blinden
und taubstummen Kinder wird in Erinnerung gebracht und dis
spätestens zuM 2. September  d .. Js . erwartet . (MH
ist Fehlanzeige zu erstatten.

Ter Landrat I . B. : Scheuern.

I . 6126.. Tieg,  den 11. August 1920. ,
An die Drtsspolizeibehörde» des Kreises.

Auf die in Nummer 32 des Regjcrnngs '-Amtsbl 'attes ver¬
öffentlichte Bekanntmachung des Herr, : Handelsministers vom
5 Juli 192  0 III.. 8493, betreffend Zulassung von Azetylen-
schweißapparaten der Firma ,Dajag " Deutsche Auto .gcw-Jndu-
strie Akt. Geseltzschast in Düsseldorf-Gerresheim mache ich
hierdurch aufmerksam.

Ter Landrat I . B . Scheuern.

I. 5907.. Diez,  den 12. August 1920.
Bekanntmachung.

Tie s. 6t . in der Gemeinde Tornbolz hauset :: amtlich sesp-
gestellte Schafräude ist erloschen.

Tie angeordnetcn Schutz- und Sperrmaxnahmen werden
hiermit aufgehoben.

Ter Landrat I . B. : Scheuern.
I. 6092..

Bekanntmachung.
Tie Mauls - und Klauenseuche ist in der Gemeinde Muders¬

hausen erloschen.
Tie s. Zt .. angeordneten Sperrmastnahmen werden hier¬

mit aufgehoben.
Diez,  den 10. August 1920..

Ter Land rat I . B Scheu ;rn>

MMttMMOM f#
Vermischte Nachrichten.

Soften dürfen nicht entstehen !" Ter Verein
der Zeituugsvcrleger sieht sich veranlagt , der Leserschaft!
folgendes zu unterbreiten : Amtliche und private Stellen über¬
senden den Blättern hüustg Notizen mit dem Ersuchen, um Auf¬
nahme im redaktionellen Teil und dem Vermerk , daß, Kosten aus
dieser Veröffentlichung nicht entstehen dürfen . Es fällt niemand
ein, daran zu denken, daß auch die Zeitungen angesichts der
trostlosen wirtschaftlchen Laige nicht in der Lage sind, etwas
umsonst zu machen Und außerdem : warum verlangt man der¬
artige Leistungen immer nur von den Zeitungen ? Kann denn
irgend ein Landwirt , Kaufmann Metzger oder Bäcker leine Pro¬
dukte kostenlos zur Verfügung stellen ? Tie Z -itungcn sind ja
gerne bereit und haben das oft schon durch, die Tat befiiiese«: .
Opfer zu bringen , es muß aber auch hierin einmal eine Grenze
geben. Häufig sind es auch Veranstalter von Theater - , Kon¬
zert und Vereinsaufführnngen und von Vorträgen , die da
gljauben, den Zeitungen zmimten za: dürfen , sie sollen für
meist rein geschäftliche Mitteilungen kostenlos Satz , Truck und
Papier zur Verfügung steljen . Wenn die Zeitungen dann Be¬
denken geltend machen, so gewärtigen sie noch Unannehmlichkei¬
ten . Hierin muß Wandel , geschaffen werden . In der gegen¬
wärtigen Zeit der wirtschaftlichen Nöte , insbesondere der Pa-
viernot , muß jedermann verstehen, und cs ohne Empfindlichkeit
hinnehmen, ' ' wenn weniger wichtige Berichte oder wiederholte
Hinweise auf Veranstaltungen jeglicher Art im Schriftteil ge¬
kürzt werden oder ganz wegbleiben.

Von der Eisenbahndirektion Frankfurt a . M . erhalten wir
folgende Zuschrift : Zur Herbeiführung geordneter Zustände in
den der Personalbeförderung dienenden Zügen haben wir auf
allen Bahnhöfen unseres Bezirks folgende Bekanntmachung
anöringen lassen.

Wa rn u n g !
1. Wer eigenmächtig in ekf.ier höheren Wagenklasse Platz

nimmt , als ihm nach seiner Fahrkarte 'zusteht, oder einen
Schnelstzug mit einer Pexsonenzugfahrkarte benutzt , hat
gemäß Paragraph 16, Ziffer 2 der Enenlahnoerkchrsord-
nung den doppelten Fahrpreis , mindestens iedoch 20 Mark
zu zahlen

2. Mo »: ohne die Absicht mirzureWn , in eißren zur Aomhrt
bcreitstehenden Zuge Platz nimmt , hat 20 Mark zu entrichten.

Von diesen Bestimmungen wird rücksichtslos Gebrauch ge¬
macht werden. Außerdem sei bemerkt , daß das Betreten der
Züge mit Bahnsteigkarten verboten ist.
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